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"Die beglaubigte Abschrift ist eine Urkunde" 
 
Nachtrag zum Dokument "Staatsanwältin Christiane Wüllner" (http://www.chillingeffects.de/tully4.pdf) 

 

"Die sog. einfache Abschrift ist keine Urkunde, weil sie nur über Inhalt und Fassung ihrer Vorlage 
berichten soll und ihr Urheber für die Richtigkeit der Wiedergabe keine unmittelbare Verantwortung 
übernimmt (BGHSt 1, 120). 

Anderes gilt für die beglaubigte Abschrift, für deren originalgetreue Wiedergabe eine Amtsperson 
oder der Abschreibende privatrechtlich die Garantie übernimmt. Hier stellt zwar nicht die Wiedergabe 
des Originals, wohl aber der Beglaubigungsvermerk eine Urkunde dar (RG 34, 361). Ist daher die 
amtlich beglaubigte Abschrift inhaltlich falsch, so können §§ 348 I, 271 StGB vorliegen. § 267 StGB 
kommt in Betracht, wenn der Beglaubigungsvermerk nicht vom angeblichen Aussteller herrührt." 

Quelle: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar zu § 267 StGB 

 

"Als Leitlinie für die Beurteilung der Urkundenqualität von Vervielfältigungsstücken kann man sich 
an der Frage orientieren, inwieweit nach dem Willen des Ausstellers und nach der Verkehrssitte das 
Mehrfachexemplar dazu geeignet und bestimmt ist, im Rechtsverkehr neben oder an die Stelle der 
Originalurkunde zu treten und dieselbe Beweisfunktion zu erfüllen. 

Mehrfachfertigungen haben Urkundenqualität, wenn sie sich als Mehrzahl gleichwertiger 
Verkörperungen derselben Erklärung des Ausstellers darstellen, wie es etwa bei der Herstellung von 
beliebig vielen Urkunden durch Computerausdrucke der Fall ist; hier wirkt jede Vervielfältigung als 
Original. 

In entsprechender Weise kommt Ausfertigungen z.B. von notariellen Kaufverträgen oder 
Zweitausfertigungen von Zeugnissen Urkundenqualität zu. 

Dasselbe gilt für Durchschriften (z.B. mittels Kohlepapier), weil sie der Aussteller herstellt, damit 
neben der Urschrift ein weiteres Exemplar als Beweismittel vorhanden ist. 

Unproblematisch keine Urkunden sind die von Dritten gefertigten einfachen Abschriften, die den 
Inhalt der Originalurkunde nur wiedergeben und an der Garantie- und Beweisfunktion der Urschrift 
nicht teilhaben. 

Demgegenüber ist die Urkundeneigenschaft der beglaubigten Abschrift anerkannt. Bei dieser 
Abschrift stellt aus dogmatischer Sicht allerdings nicht das Duplikat die Urkunde dar, sondern der 
Beglaubigungsvermerk, der die Abschrift bzw. die Fotokopie des Originals zum Bezugsobjekt hat 
(zusammengesetzte Urkunde mit dem Beglaubigenden als Aussteller)." 

Quelle: Rudolf Rengier, Strafrecht. Besonderer Teil II, Kapitel: Urkundenstraftaten 
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"Ob und wieweit Vervielfältigungsstücke Urkundenqualität besitzen, hängt von ihrer Ausgestaltung 
ab. Wird auf technischem Wege eine Mehrheit von Exemplaren hergestellt, so ist jedes Einzelstück 
eine Urkunde im Sinne des § 267 StGB, wenn es den Anforderungen des Urkundenbegriffs genügt 
und es sich insgesamt um gleichwertige Verkörperungen derselben Erklärung des Ausstellers handelt. 

Durchschriften werden im Rechtsverkehr als Urkunden anerkannt, da sie die Originalerklärung des 
Ausstellers verkörpern und gerade zu dem Zweck hergestellt werden, mehrere Exemplare der Urkunde 
als Beweismittel zur Verfügung zu haben. 

Ausfertigungen einer Urkunde, deren Original in den Akten des Gerichts oder in notarieller 
Verwahrung verbleibt, treten im Rechtsverkehr an die Stelle der Urschrift; ihre Urkundeneigenschaft 
steht somit außer Zweifel (vgl. § 317 II ZPO, § 724 ZPO, § 47 BeurkG). 

Einfache Abschriften sind dagegen keine Urkunden, da sie als solche nicht erkennen lassen, von 
wem sie herrühren, und nichts anderes darstellen als eine Reproduktion des Originals, ohne dass 
jemand die Gewähr für ihre Richtigkeit übernimmt. 

Anders liegt es bei beglaubigten Abschriften, deren originalgetreue Wiedergabe bescheinigt wird 
und bei denen der Beglaubigungsvermerk alle Erfordernisse des Urkundenbegriffs erfüllt." 

Quelle: Johannes Wessels, Strafrecht. Besonderer Teil I, Kapitel: Urkundenstraftaten 

 

"Eine einfache Abschrift des Originals ist keine Urkunde, weil die Abschrift keinen eigenen 
Erklärungswert hat, sondern nur das Original und damit eine andere Erklärung wiedergibt; zudem 
übernimmt derjenige, der die Abschrift erstellt hat, keine unmittelbare Verantwortung für die Richtigkeit 
der Wiedergabe (BGHSt 1, 120). Folge: Wer zu Täuschungszwecken das Original unrichtig abschreibt, 
begeht keine Urkundenfälschung i.S.d. § 267 StGB. 

Etwas anderes gilt für die beglaubigte Abschrift, bei der eine Amtsperson die Garantie für die 
originalgetreue Wiedergabe der Vorlage übernimmt. Dabei ist aber nicht die Abschrift an sich, sondern 
der Beglaubigungsvermerk die eigentliche Urkunde. Dies hat folgende Konsequenzen: 

aa) Wer eine beglaubigte Abschrift nachträglich verfälscht, verfälscht eine Urkunde i.S.d. § 267 StGB, 
weil dadurch zugleich der Beglaubigungsvermerk (= die Urkunde) falsch wird, deren notwendiger 
Bestandteil die Abschrift ist. 

bb) Schreibt die Beglaubigungsperson das Original vorsätzlich falsch ab, so täuscht sie als Täter nicht 
über den Aussteller, sondern über den Inhalt der Urkunde und produziert dadurch eine schriftliche 
Lüge. Da der Täter aber eine öffentliche Urkunde manipuliert, macht er sich als Amtsträger nach § 348 
StGB strafbar." 

Quelle: Harald Langels, Strafrecht, BT 2, Kapitel: Urkundenfälschung 
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Zwecks vorsätzlicher Beihilfe zur Urkundenunterdrückung verschwieg Staatsanwältin Christiane Wüllner, 

daß Urkundenunterdrücker Olaf Meyer-Dühring am 11.12.2019 obigen Begleitbrief als Urkunde verfaßt hat. 
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Zwecks vorsätzlicher Beihilfe zur Urkundenunterdrückung verschwieg StA Christiane Wüllner, 

daß die beglaubigte Abschrift der Verfügung vom 10.12.2019 eine Urkunde ist. 
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"Vidimierte Abschriften" 
 

Auszug aus "Repertorium des gesammten positiven Rechts der Deutschen", Leipzig 1798 
 
 

 
 



  

"Die beglaubigte Abschrift ist eine Urkunde". Nachtrag zum Dokument "Staatsanwältin Christiane Wüllner" – Seite 6 

 
 



  

"Die beglaubigte Abschrift ist eine Urkunde". Nachtrag zum Dokument "Staatsanwältin Christiane Wüllner" – Seite 7 

 
 



  

"Die beglaubigte Abschrift ist eine Urkunde". Nachtrag zum Dokument "Staatsanwältin Christiane Wüllner" – Seite 8 

 
 



  

"Die beglaubigte Abschrift ist eine Urkunde". Nachtrag zum Dokument "Staatsanwältin Christiane Wüllner" – Seite 9 

 
 
 
 

Quelle: https://reader.digitale-sammlungen.de//de/fs1/object/display/bsb10552262_00001.html 
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